
durch 2.000 kommentierte und 

erläuterte Rechtsbegriffe

In den abstrakten Gesetzestexten finden sich abstrakte Rechtsbe-
griffe, die sich in Handlungsanweisungen an die Verantwortlichen 
in dem Betrieb nicht ohne Konkretisierung erfüllen lassen. Die ab-
strakten Rechtsbegriffe müssen erläutert werden. Dazu dient die 
Funktion der erläuterten Stichworte im System. In der rechten un-
teren Ecke der Pflichtenmaske finden sich Rechtsbegriffe aufgelis-
tet, die erläutert sind. Die erläuterten Stichworte lassen sich durch 
das bloße Anklicken des jeweiligen Stichworts aufrufen. Es öffnet 
sich daraufhin eine Maske die in zwei Textfelder geteilt ist. Im obe-
ren Textfeld findet sich eine Erläuterung des Stichworts. Im unte-
ren Textfeld finden sich Beiträge zur veröffentlichten Literatur und 
Rechtsprechung zum jeweiligen Rechtsbegriff. Literatur und Recht-
sprechung werden monatlich aktualisiert.

Damit bietet das Managementsystem immer auf aktuellem Stand 
monatlich alles Veröffentlichte aus Rechtsprechung und Literatur. 
Die erläuterten Stichworte dienen somit als Hilfe bei der Rechts-
anwendung, insbesondere zur Konkretisierung abstrakter Rechtsbe-
grifft auf konkrete Sachverhalte552.

552 Vgl. Wahlthemen Ausgaben 5/2003, 8/2005 und 10/2005 des 
Umweltrechtsreports „Abstrakte Gesetze – Konkrete Pflichten“, 
„Pflichten formulieren nach dem Vorbild der Verwaltung – Teil 
1 und Teil 2“.
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